
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

871/AB XXIII. GP 

Eingelangt am 23.07.2007 
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

BM für Gesundheit, Familie und Jugend 

Anfragebeantwortung 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Maga. Barbara Prammer 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 
GZ: BMGFJ-11001/0088-I/A/3/2007 

Wien, am      20. Juli 2007 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 862/J der Abgeordneten Mag.a Elisabeth Grossmann und 
GenossInnen wie folgt: 
 
Fragen 1 und 2: 
Der Österreichische Pennäler Ring und der Ring Freiheitlicher Jugend Österreich 
erfüllen, wie auch jede andere Bundesjugendorganisation welche Basisförderung 
bezieht, gemäß eigenen Angaben, sowie gemäß den Vereinsstatuten alle 
notwendigen und gesetzlich vorgegebenen Voraussetzungen, die für den Bezug 
einer Förderung notwendig sind. 
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Frage 3: 
Ja. 
Österreichischer Pennäler Ring (ÖPR) 

• Basisförderung in der Höhe von € 14.534,60 (wobei die 1. Rate in der 
Höhe von € 7.267,30 – wie jeder anderen Bundesjugendorganisation die 
Basisförderung erhalten – bereits ausbezahlt wurde). 

• Die Projektförderung wurde noch nicht ausbezahlt, wird sich aber – 
genauso wie bei jeder anderen Bundesjugendorganisation die 
Basisförderung erhält – an der Höhe der Basisförderung orientieren, sofern 
die vorgegebenen Förderschwerpunkte berücksichtigt werden und die 
Projektvorschläge förderungswürdig sind. 

 
Ring Freiheitlicher Jugend Österreich (RFJ) 

• Basis- und Projektförderung in der Höhe von € 174.414,90 (wobei die 1. 
Rate in der Höhe von € 87.207,45 – wie auch bei jeder anderen 
parteipolitischen Bundesjugendorganisation, die Basis- und 
Projektförderung erhält – bereits ausbezahlt wurde). 

 
Frage 4: 
Selbstverständlich nicht, denn die Voraussetzungen, wie sie im § 6 des Bundes-
Jugendförderungsgesetzes geregelt sind, müssen erfüllt sein. 
 
Frage 5: 
Nein, denn Leitbilder können von den Jugendorganisationen laufend geändert 
werden. Für die Prüfung der Förderungswürdigkeit sind in erster Linie die 
Statuten, das ausgefüllte Antragsformular, die Beschreibung über das 
Förderungsvorhaben und der Finanzplan der antragstellenden Organisation 
heranzuziehen. Laut den eingereichten Statuten sowie den im Antragformular 
unterzeichneten Voraussetzungen, ist das „Bekenntnis zur demokratischen 
Republik Österreich“ sowie zur „Demokratieförderung“ gegeben. 
 
Frage 6: 
Nein. 
Nach Rückfrage beim Ring Freiheitlicher Jugend Österreich in dieser 
Angelegenheit, hat dieser geantwortet: „Es wurde von Seiten des Ringes 
Freiheitlicher Jugend keine Forderung nach Aufhebung des NS-Verbotsgesetzes 
gestellt. Die in der Anfrage zitierte Presseaussendung stellt eine Einzelmeinung 
eines Mitgliedes dar, da in den Gremien der Bezirksgruppe Deutschlandsberg nie 
ein derartiger Beschluss gefasst wurde. Überdies ist die erwähnte Bezirksgruppe 
ein Teil der Landesgruppe Steiermark und somit rechtlich inexistent. 
Es ist festzustellen, dass nur die in den Statuten vorgesehenen Organe des 
Ringes Freiheitlicher Jugend für diesen sprechen können. Einzelmeinungen von 
Mitgliedern oder Funktionären können bei einer größeren Organisation wie dem 
RFJ von der offiziellen Meinung abweichen, wie dies bei anderen Organisation 
auch ist.“ 
 
Frage 7: 
Auch hier darf ich Ihnen die Antworten der beiden Bundes-Jugendorganisationen 
im Original zitieren: 
RFJ: „Eine absolute Gleichberechtigung der Geschlechter war für den Ring 
Freiheitlicher Jugend seit seiner Gründung immer selbstverständlich. Alle 
Veranstaltungen sowie alle Funktionen standen und stehen Mädchen offen. Aus 
der Forderung nach Aufwertung der Mutterrolle im Leitbild des RFJ eine 
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ablehnende Einstellung gegenüber dem weiblichen Geschlecht herauslesen zu 
wollen, ist unzulässig, da die Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie für 
Mädchen ausgebaut werden soll. Eine Statutenänderung, wonach alle im 
Bundesstatut vorkommenden Begriffe sinngemäß auch das weibliche Geschlecht 
umfassen, ist für den nächsten Bundesjugendtag vorgesehen.“ 
 
ÖPR: „Die Veranstaltungen, Seminare und Einrichtungen des Österreichische 
Pennäler Ring ÖPR und deren Mitglieder stehen Jugendlichen beiderlei 
Geschlechts zur Verfügung. Diesen Grundsatz verfolgen wir schon seit 
Jahrzehnten, daher weisen wir in unseren Satzungen nicht einseitig darauf hin. 
Als Beispiel sei hier auch der Schülerkalender des ÖPR, indem seit vielen Jahren 
sowohl ein „männliches“ als auch ein „weibliches“ Vorwort erscheint und dieser 
Kalender wird an alle Schüler verteilt – Schülerinnen und Schüler. 
 
Laut vorgelegtem Förderungsbericht (bei der Basisabrechnung) sind beim: 
Ring Freiheitlicher Jugend Österreich (RFJ) 

45% der Mitglieder weiblich und 
55 % der Mitglieder männlich 
 
40% der ehrenamtlichen JugendleiterInnen weiblich und 
60% der ehrenamtlichen JugendleiterInnen männlich 
 
Österreichischer Pennäler Ring (ÖPR) 

28% der Mitglieder weiblich und 
72 % der Mitglieder männlich 
 
28% der ehrenamtlichen JugendleiterInnen weiblich und 
72% der ehrenamtlichen JugendleiterInnen männlich 
 
Beide Jugendorganisationen sind Mitglied der Österreichischen Bundes-
Jugendvertretung (B-JV). In den Förderanträgen bekennen sich die 
Organisationen zur Gleichstellung von Mann und Frau. In der B-JV wird nunmehr 
zum 3. Male das Projekt „Genderize“ – ebenfalls gefördert durch das ho. Ressort 
– durchgeführt. In diesem Mentoring-Projekt wird ganz besonders die 
„Frauenförderung“ hervorgehoben und insbesondere die Rolle der Frauen 
unterstützt. 
 
Frage 8: 
Alle Jugendorganisationen werden gleich behandelt und müssen seit dem Jahre 
2005 ihre Berichte über die gewährten Förderungen mittels Formblatt 
„Förderbericht“ gem. § 7 Abs. 5 der Richtlinien zur Förderung der 
außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit gem. § 8 B-JFG 
gendergerecht aufschlüsseln. 
Im Übrigen darf auf die Beantwortung der Frage 7 verwiesen werden. 
 
Fragen 9 bis 11: 
Betreffend der Novellierung des Bundes-Jugendförderungsgesetzes, welche im 
Regierungsprogramm vorgesehen ist, arbeitet mein Ressorts in Kooperation mit 
der Bundes-Jugendvertretung an einem Vorschlag für die Novellierung. 
Präzisierungsvorschläge allfälliger Formulierungen im Novellierungsvorschlag 
werden im Rahmen der Begutachtung sicherlich berücksichtigt werden. 
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Frage 12: 
 
Basis- und Projektförderung  
 SUMME €  NAME 
406.968,10 Sozialistische Jugend Österreichs 
479.641,00 Junge ÖVP – Österr. Jugendbewegung 

109.009,30 
Plattform grünalternative Jugendorganisationen – Grünalternative 
Jugend  Österreich 

109.009,30 Generation Zukunft Österreich – Freiheitliche Jugend Österreich 
  
Basisförderung  
 SUMME €  NAME 

36.336,40 Ring Freiheitlicher Jugend Österr. 
145.345,70 Alpenvereinsjugend Österr. / Bundesjugendführung 
72.672,80 Bund Europäischer Jugend Österreich 
72.672,80 Evangelische Jugend Österreich 

145.345,70 Österr. Gewerkschaftsbund/Österr. Gewerkschaftsjugend 
36.336,40 Österreichische Kinderwelt - Österr. Jungvolk 
36.336,40 Jungarbeiterbewegung Österreichische 

145.345,70 Katholische Jugend Österreich 
145.345,70 Katholische Jungschar Österreich 
145.345,70 Kinderfreunde Österreich 
36.336,40 Mittelschüler-Kartellverband 
72.672,80 Naturfreundejugend Österreich 

145.345,70 Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs 
14.534,60 Pfadfinderbund Österreich 

145.345,70 Landjugend Österreich 
36.336,40 Schülerunion Österreich 
36.336,40 Aktion kritischer Schüler 
7.267,30 Bnei Akiva 
7.267,30 Haschomer Hazair 

36.336,40 Kolpingwerk Österreich Bundessekretariat 
36.336,40 Österreichische Jungbauernschaft 
14.534,60 Pennäler-Ring Österreich 
14.534,60 Naturschutzjugend Österreich 
14.534,60 Jugend für eine geeinte Welt Verein 

145.345,70 Blasmusikverband Österreich / Blasmusikjugend Österreich 
14.534,60 Muslimische Jugend Österreich 
36.336,40 Österreichische Trachtenjugend 
14.534,60 Akademisches Forum für Außenpolitik Österreich (AFA) 

  
Projektförderung  
SUMME € NAME 

3.500,00 4Yougend - Verein OÖ. Jugendarbeit 
14.000,00 Akademisches Forum für Außenpolitik Österreich (AFA) 
36.336,40 Aktion kritischer Schüler 

145.345,70 Alpenvereinsjugend Österr. / Bundesjugendführung 
1.500,00 ARGE der Wiener Volkstanzgruppen 

24.500,00 ARGE österr. Jugendinfos 

3.000,00 
BAST-Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile 
Jugendarbeit Österr. 

3.500,00 Bauorden Österreich 
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145.345,70 Blasmusikverband Österreich / Blasmusikjugend Österreich 
7.267,00 Bnei Akiva 

72.672,80 
Bund Europäischer Jugend Österreich / Junge Europäische 
Föderalisten 

2.500,00 Chorverband Österr. 
500,00 Cirkusschule für Kinder - Graz / Verein Freiräume 

2.000,00 DISK-Institut für Digitale und Soziale Kompetenz 
3.000,00 Elternverein BG/BRG Mössingerstraße 

72.672,80 Evangelische Jugend Österreich 
25.000,00 Familienreferat der Diözese Graz-Seckau 
36.336,00 Förderverein Musik der Jugend 
5.000,00 Frauenhilfswerk für Tirol 
7.800,00 Freiwillige Feuerwehr Neukirchen bei Lambach 
3.250,00 Freunde des NÖ Heilpädagogischen Zentrums Hinterbrühl 
3.000,00 Gumpoldskirchner Spatzen 
7.267,30 Haschomer Hazair 

14.534,60 Jugend für eine geeinte Welt Verein 

3.000,00 
Jugendberatungsstelle Waggon - Tender - Verein für 
Jugendarbeit 

5.087,00 Jugendinformationszentrum Dornbirn - aha 
3.700,00 Jugendrotkreuz Österreichisches 

25.000,00 Junge Bundesländer Philharmonie Konzertvereinigung 
750,00 Kärntner Landsmannschaft 

145.345,70 Katholische Jugend Österreich 
145.345,70 Katholische Jungschar Österreich 
145.345,70 Kinderfreunde Österreich 

1.500,00 Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt 
2.000,00 Kindervolkstanzgruppe Seeboden 

50.000,00 Koje Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit 
36.336,40 Kolpingwerk Österreich Bundessekretariat 
5.087,10 Landesjugendreferat Kärnten 

145.345,70 Landjugend Österreich 
11.000,00 Ludwig Boltzmann Institut 
3.000,00 Mirno More-Verein für sozialpädagogische Friedensprojekte 

36.336,40 Mittelschüler-Kartellverband 
3.000,00 Musikfabrik Niederösterreich Zwettl 

14.534,60 Muslimische Jugend Österreich 
72.672,80 Naturfreundejugend Österreich 
4.500,00 Naturschutzjugend Österreich 
3.000,00 Niederösterr. Feuerwehrjugend 
5.000,00 NÖ Donaufestival 

36.336,40 Österreichische Jungbauernschaft 
33.000,00 Offene Jugendarbeit Dornbirn 

497.955,08 Österr. Bundesjugendvertretung 
145.345,70 Österr. Gewerkschaftsbund/Österr. Gewerkschaftsjugend 
36.336,20 Österr. Trachtenjugend 
9.000,00 Österr. Turnerbund 

36.336,40 Österreichische Kinderwelt - Österr. Jungvolk 
4.000,00 Österreichischer Bundesverband für außerberufliches Theater  
5.000,00 Österreichischer Gehörlosenbund 
2.500,00 Österreichischer Verband für Jugendwohlfahrt 
2.000,00 Paneuropa-Jugend Österreich 

14.534,60 Pennäler-Ring Österreich 
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145.345,70 Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs 
14.534,60 Pfadfinderbund Österreich 
36.336,40 Ring Freiheitlicher Jugend Österr. 
10.000,00 Schachbund Österreich 
36.336,40 Schülerunion Österreich 
2.500,00 Sudetendeutsche Jugend Österreichs (SDJÖ) 
2.265,00 Theater-, Kunst- und Kulturverein B-Projekt 
2.000,00 Turnverein Wien - Kaisermühlen 
1.000,00 United Games of Nations Austria 

1.500,00 
Verein „Rosalila PantherInnen – Schwul-Lesbische ARGE 
Steiermark“  

16.327,74 Verein Jugend>Info 
3.000,00 Verein Netzwerk Essstörungen 

500,00 Verein Offene Jugendarbeit Bludenz, Villa K. 
5.087,10 Verein WienXtra 

1.000,00 
WEITBLICK - Verein zur Förd. zukunftsorientierter 
Bewusstseinsbildung Jugendlicher 

10.000,00 Wiener Jeunesse Orchester 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Dr. Andrea Kdolsky 
Bundesministerin 
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